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Die Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und 

Gleichstellungsbüros befürchtet:  Die Corona-Krise kann für Tageseltern 

existenzbedrohende Auswirkungen haben 

Kinderbetreuung durch Tageseltern ist eine bedeutende Säule in der 

Betreuungslandschaft. Tagespflegepersonen haben den gleichen Bildungsauftrag wie 

Kitas. Durch ihre zeitlich flexiblen Betreuungsangebote bilden sie eine wichtige 

Voraussetzung dafür, dass Eltern auch zu Zeiten, in denen weder Schulen noch Kitas 

geöffnet haben, erwerbstätig sein können. Vor allem für Alleinerziehende, die die 

ganze Betreuungsverantwortung für ihre Kinder allein stemmen müssen, ist die 

bedarfsgerechte Betreuung durch Tageseltern existentiell wichtig. Zudem wird die 

Kindertagespflege vor allem für sehr kleine Kinder von vielen Eltern als familiäres 

Betreuungsmodell geschätzt. 

In Zeiten von Corona mussten im Zuge eines Infektionsschutzes nicht nur die Kitas, 

sondern auch die selbständigen Tagespflegepersonen, die im eigenen Haushalt oder 

angemieteten Räumen Kinder betreuen, ihre Tagespflegestelle schließen.  

Diese Situation ist für die Tagespflegepersonen sehr unsicher und führt zu großer 

Sorge bei ihnen. 

Zum Teil erhalten sie weiter ihr „Honorar“, obwohl sie keine Kinder betreuen. In den 

Satzungen der zuständigen Kommunen gibt es zu der aktuellen Situation jedoch 

meist keine Regelungen, auch nicht darüber, ob Tageseltern später Gelder 

zurückzahlen müssen. 

Wenn Tagespflegepersonen also noch Geldleistungen beziehen, können sie nach 

derzeitigem Erkenntnisstand aber auch keine finanziellen Entschädigungen erhalten, 

die andere Selbstständige durch die Corona-Krise beantragen können. Wenn die 

Zahlung noch weitergeführt wird, bekommen die Tagespflegepersonen diese 

„freien“ Tage jedoch als Urlaubszeit berechnet. Bei einer möglichen Verlängerung 

des Betreuungsverbotes reichen auch diese Tage dann irgendwann nicht mehr aus.  

Vorstand der lag 
 
 

 Regina Bien 
Gleichstellungsbeauftragte 
Samtgemeinde Bersenbrück 
Telefon (05439) 962-154 
bien@bersenbrueck.de 
 

 Petra Borrmann 
Gleichstellungsbeauftragte 
Stadt Delmenhorst 
Telefon (04221) 99-1187  
petra.borrmann@delmenhorst.de 
 

 Anne Fehn 
Gleichstellungsbeauftragte 
Gemeinde Oyten 
Telefon (04207) 9140-46 
anne.fehn@oyten.de 
 

 Susanne Häring 
Gleichstellungsbeauftragte 
Stadt Georgsmarienhütte 
Telefon (05401) 850-105 
susanne.haering@georgsmarien
huette.de 
 

 Angelika Kruse 
Gleichstellungsbeauftragte 
Landkreis Göttingen 
Telefon (0551) 525-2258 
kruse@landkreisgoettingen.de 
 

 Katrin Morof 
Gleichstellungsbeauftragte 
Landkreis Helmstedt 
Telefon (05351) 121-1212 
katrin.morof@landkreis-
helmstedt.de 
 

 Nadine Pasel 
Gleichstellungsbeauftragte 
Landkreis Schaumburg 
Telefon (05721) 703-1285 
nadine.pasel@landkreis-
schaumburg.de 
 

 Sarah Peters 
Gleichstellungsbeauftragte 
Stadt Nienburg/Weser 
Telefon (05021) 87-361 
s.peters@nienburg.de 
 

 Elke Schulze 
Gleichstellungsbeauftragte 
Landkreis Uelzen 
Telefon (0581) 82-342 
e.schulze@landkreis-uelzen.de 



 

 

lag  

 

Landesarbeitsgemeinschaft 
kommunaler Frauen- und  
Gleichstellungsbüros Niedersachsen 

Eine frauenpolitische Kraft 

in Niedersachsen 

Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbüros Niedersachsen  
Sodenstraße. 2 ∙ 30161 Hannover 

Telefon (0511) 336 506-27 
lag@vernetzungsstelle.de ∙ www.frauenbuerosinniedersachsen.de 

 

Das Risiko des Betreuungsausfalls liegt somit überwiegend bei den Tageseltern. Bezeichnend ist 

auch, dass es wieder um ein Berufsfeld geht, welches überwiegend von Frauen ausgeübt wird. 

Nach Informationen des niedersächsischen Kindertagespflegebüros gibt es viel Verunsicherung 

sowohl bei Tagespflegepersonen als auch bei den Fachberatungen zu diesem Thema. 

Die gesamte Situation führt dazu, dass Tagespflegepersonen sich um ihre Zukunft sorgen und zu 

befürchten ist, dass so manche sich beruflich anders ausrichten, was gravierende Auswirkungen auf 

die Situation in der Kinderbetreuung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hätte. 

Die Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbüros (lag) fordert:  Im Zuge 

der Gleichbehandlung von den Betreuungsformen Kita und Kindertagespflege dürfen die 

Tagespflegepersonen nicht in eine Existenznot gebracht werden. Das Risiko, wichtige 

Betreuungsplätze zu verlieren, kann sich die öffentliche Hand nicht leisten. Kommunen sollten den 

Tagespflegepersonen schon jetzt die Weiterzahlung der Bezüge zusichern, zumal das Land 

Niedersachsen die Landesmittel für das Betreuungsangebot Kindertagespflege weiter an die 

Kommunen fließen lassen wird, auch wenn die Betreuung nicht stattfinden kann. 
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